
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1968/2/7 6Ob28/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1968

Norm

ZPO §27 Abs2

ZPO §36 Abs1

Rechtssatz

Mit dem Ausdruck "Vertreterwechsel" ist die Annahme, daß die frühere und die neue Vertretung weiterbestünden

nicht vereinbar. In Ehesachen bedarf es zur Aufhebung der bisherigen Prozeßvollmacht nicht der Zustellung eines

Schriftsatzes, vielmehr genügt der zu Protokoll bekanntgegebene "Vertreterwechsel".

Entscheidungstexte

6 Ob 28/68

Entscheidungstext OGH 07.02.1968 6 Ob 28/68

Veröff: EvBl 1968/236 S 522 = SZ 41/17
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